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Meinen  Eltern 





„Wi r mögen es wissen oder nicht, w i r mögen auf 
das Gewußte besonders achten oder nicht, überall 
ist unser Aufenthalt in der Welt, ist unser Gang 
über die Erde unterwegs zu Gründen und zum 
Grund. Was uns begegnet, w i r d ergründet, oft nur 
recht vordergründig, bisweilen wagen w i r uns auch 
an das Hintergründige und selten genug bis an den 
Rand der Abgründe des Denkens. Von den Aussagen 
jedoch, die w i r über das vorbringen, was uns um-
gibt und angeht, verlangen wi r , daß man sie be-
gründe. Ergründen und Begründen bestimmen unser 
Tun und Lassen." 

Martin  Heidegger,  Der Satz vom Grund, S. 26 
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Vorbemerkung 

Diese Untersuchung behandelt die richterliche Begründungspflicht 
unter dem Aspekt, welche Mindestanforderungen an die Begründung 
gerichtlicher Entscheidungen aus der Sicht der Verfassung zu stellen 
sind. Die Frage aber nach den verfassungsrechtlichen  Mindestanforde-
rungen an die Begründung gerichtlicher Entscheidungen läßt sich aus den 
Aussagen des Verfassungsrechts  nicht vollständig und unmittelbar ein-
sichtig beantworten, da diese Aussagen häufig nur mi t dem besonderen 
Geltungsanspruch rechtlicher Verbindlichkeit und mit der erhöhten 
Bestandskraft  des Verfassungsrechts  wiederholen, was erkenntnis-
theoretisch vorgegeben ist und die Besonderheit richterlichen Erkennens 
unabhängig vom Verfassungsrecht  bereits ausmacht. Daher soll in dieser 
Untersuchung zunächst aufgezeigt werden, in welchem Ausmaß und mi t 
welcher allgemeinrechtlichen Tragweite das richterliche Urtei l er-
kenntnistheoretisch als eine begründete und begründbare Aussage im 
Sinne des „Satzes vom zureichenden Grund" begriffen  werden kann. 
Al lein begründete und begründbare Aussagen entsprechen dem rechts-
staatlichen Gebot rationaler Herrschaftsausübung;  denn erst die Ra-
tionalität staatlicher Machtäußerungen gewährleistet ihre Nachprüfbar-
keit. Um diese Nachprüfbarkeit  auch in formaler  Hinsicht zu ermög-
lichen, ist es notwendig, verfassungsrechtliche  Mindestanforderungen an 
die Urteilsgründe zu ermitteln, deren Unterschreiten die Meßbarkeit 
einer Rechts- und Funktionsbeeinträchtigung an den Aussagen des Ver-
fassungsrechts ermöglicht. 

Für die Anregung zu dem Thema der Untersuchung und die viel-
fältige Unterstützung, die ich im Laufe der Arbeit erfahren  habe, möchte 
ich Herrn Professor  Dr. Klaus  Vogel  sehr herzlich danken. Herrn Mini-
sterialrat a. D. Dr. Johannes Broermann  danke ich für die Aufnahme 
der Untersuchung in diese Schriftenreihe. 



§ 1 Das verfassungsrechtliche 
Verständnis der Rechtsprechung 

Dem allgemeinen Verständnis offenbart  sich die rechtsprechende 
Tätigkeit in dem richterlichen Endurteil schlechthin. Dieser Ausgangs-
punkt verdeutlicht in seiner Verengung des Verständnisses rechtspre-
chender Tätigkeit sowohl Wesentliches als auch Selbstverständliches: 
Rechtsprechung w i rd von Richtern ausgeübt. Sie ist ihrem Wesen nach 
auf eine Entscheidung hin angelegt1. Dieser allgemeine Zusammenhang 
bedarf  zunächst keiner weiteren Begründung. 

Die Ermitt lung verfassungsrechtlicher  Anforderungen  an die richter-
liche Entscheidung erfordert  aber eine Aufhellung des verfassungs-
rechtlichen Zusammenhangs zwischen Rechtsprechung und richterlicher 
Einzelentscheidung. Für die weiteren Überlegungen ist daher erheblich, 
in welchem Sinne das Grundgesetz den Begriff  „Rechtsprechung" ver-
steht, was von ihm erfaßt,  was ausgeschieden sein soll, ob das Grund-
gesetz auf formelle Kriterien (besondere staatliche Organe), materielle 
bzw. modale Kriterien (Inhalt und die A r t und Weise der von diesen 
Organen ausgeübten Tätigkeit) abstellt oder sie in funktionellem Sinne 
begreift,  d. h. als Summe der den Richtern durch das Grundgesetz (bzw. 
auch durch andere Gesetze) zugewiesenen Aufgaben, ohne Rücksicht auf 
ihren Inhalt2. I n methodologischer Hinsicht sind w i r damit auf das 
Gebiet der Verfassungsinterpretation  verwiesen. 

Das Grundgesetz verwendet den Begriff  der Rechtsprechung subjek-
tivisch und adjektivisch, ohne damit wohl eine erkennbare Unter-
scheidung treffen  zu wollen3. So spricht es in Art . 1 Abs. 3 von der 
„Rechtsprechung", die durch die Grundrechte als unmittelbar geltendes 
Recht gebunden sei, ebenso in Art . 20 Abs. 2 (besondere Organe der 
„Rechtsprechung") und Abs. 3 (die „Rechtsprechung" ist an Gesetz und 
Recht gebunden), desgleichen in der Uberschrift  des IX. Abschnitts, da-
gegen in Art . 92 1. Halbsatz von „rechtsprechender" Gewalt, die den 
„Richtern anvertraut" sei. Diese Vorschrift  ist sedes materiae für die 
folgenden Überlegungen. 

1 Siehe zunächst nur : Staatslexikon, Band 6, Stichworte „Rechtspflege und 
Rechtsprechung" (Josef  Häunsling),  Sp. 677 ff.,  und „Richter" (Erich  Fechner), 
Sp. 917 ff.;  „das ,Urteil ' i s t . . . die typische Wirkungsform der rechtsprechen-
den Gewalt" : BVerwGE 12, 322, 326. 

2 Zur Übersicht: H.J.Wolff , Verwaltungsrecht I , S. 71 ff.,  75; Menger,  Sy-
stem des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes, S. 36 ff. 

3 Das scheint unbestritten zu sein. Vgl. ζ. B. Hamann, Grundgesetz, S. 382. 



§ 1 Das verfassungsrechtliche  Verständnis der Rechtsprechung 15 

Der Sinnzusammenhang zwischen den beiden Halbsätzen des Art . 92 
(in Verbindung mit der Verweisung im 2. Halbsatz „durch die in diesem 
Grundgesetz vorgesehenen Bundesgerichte und durch die Gerichte der 
Länder") läßt erkennen, daß das Grundgesetz von einem einheitlichen 
Begriff  der Rechtsprechung ausgeht4. Unterschiede müßten sich daher 
aus dem Grundgesetz selbst ergeben. Sie könnten allerdings für den 
Bereich der Verfassungsgerichtsbarkeit  vorliegen, da diese in den 
Art . 93, 94 gesondert geregelt worden ist5. Für die Gebiete der ordent-
lichen, der Verwaltungs-, der Finanz-, der Arbeits- und Sozialgerichts-
barkeit, die gemeinsam und unterschiedslos in Art . 96 Abs. 1 aufge-
zählt und anschließend behandelt werden, gilt der Begriff  der Recht-
sprechung jedoch einheitlich6. 

Zweifelhaft  ist aber, ob das Grundgesetz auf formelle,  materielle oder 
funktionelle Kri ter ien abstellt. Anhänger eines formellen Begriffs  wür-
den dann schon von Rechtsprechung im Sinne des Grundgesetzes spre-
chen, wenn als „Gericht" bezeichnete staatliche Einrichtungen Staats-
gewalt ausüben7. 

Gegen eine solche Formalisierung des Begriffes  (Justiz ist alles, was 
ein Richter tut ; Richter ist jeder, der unabhängig und unabsetzbar ist) 
hat bereits Carl  Schmitt  eingewandt, daß gerade der bürgerliche Rechts-
staat auf einer materiellen Unterscheidung der Rechtsprechung von den 
anderen Zweigen staatlicher Tätigkeit beruhe. Es wäre deshalb ein sehr 
mißverstandener Begriff  der Rechtsstaatlichkeit, wolle man für Gesetz-
gebung und Regierungsfunktionen den trügerischen Schein einer Justiz-
förmigkeit  organisieren8. 

Die Vertreter eines materiellen Begriffs  der Rechtsprechung stellen 
im wesentlichen auf zwei Kri ter ien ab: die Entscheidung  von Rechts-
streitigkeiten,  einschließlich der „seit je der Rechtsprechung zuge-
hörigen Aburtei lung von Strafsachen" (H. J. Wolff)  und der Neutralität 
des Entscheidenden9. 

4 Friesenhahn,  R. Thoma-F., S. 36; Hamann, Grundgesetz, S. 383. 
5 So könnte eine Unterscheidung i m Hinbl ick auf das Normenkontrol lver-

fahren für angezeigt gehalten werden. 
6 Hiervon zu unterscheiden ist die Problematik der „Einheit der richter-

lichen Gewalt" (Oberstes Bundesgericht, Einheitsgericht, Rechtspflegeministe-
r i um u. ä.), die grundsätzliche verfassungsstrukturelle  und organisatorische 
Überlegungen zum Gegenstand hat und sich insbesondere mi t einer Zu-
sammenfassung der verschiedenen Zweige der Rechtsprechung befaßt. Vgl. 
Forsthoff,  Lehrbuch, S. 6 f. m i t weiteren Nachweisen. 

7 Vgl. Scheuner,  VVDStRL 14 (1956), 186, wenn auch stark einschränkend: 
„Die Gerichte zeichnen sich aus durch die bindende Kraf t  ihrer autoritat iven 
Rechtsfeststellung i n einem förmlichen Verfahren,  mi t der sie eine Rechts-
befriedigung herbeiführen." 

8 Hüter der Verfassung, S. 161, 164. 
9 Friesenhahn,  R. Thoma-F., S. 27: „Rechtsprechung als streitentscheidende 

Gesetzesanwendung" m i t weiteren Nachweisen S. 29: „ I n diesem Zusammen-


